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Verfassungs bruch als 
Erziehungsmittel ? 

Zur schulischen Zwangsmission m Bayern 

I. Problemstand 

"Das GG legt durch Art.4 Abs . r, Art'3 Abs. 3, Art. 33 Abs.3 GG sowie durch 
Art. 136 Abs. 1 und 4 und Art. 137 Abs. I WRV i.Y.m. Art. r 40 GG dem Staat als 
Heimstatt aller Bürger ohne Ansehen der Person weltanschaulich-religiöse Neutra­

lität auf. Es verwehrt die Einführung staatskirchlicher Rechtsformen und untersagt 

auch die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse.« Diese bemerkenswert klaren 

Sätze stehen in der bekannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) zur badischen Kirchenbausteuer aus dem Jahr 1965'. 

Es dürfte schwer sein, heute einen ernstzunehmenden Juristen oder Politiker zu 

finden, der folgendem Satz widersprechen würde: Die Bundesrepublik ist ein welt­

anschaulich neutraler Staat' in dem Sinn, daß er sich mit keiner Weltanschauung auch 

nur teilweise identifiziertl, sofern die Verfassung nicht ausdrücklich Ausnahmen 

hiervon zuläßt. Gleichwohl tragen viele Autoren und auch Gerichte aller Ebenen, die 

das als unbestrittenen Obersatz hervorheben, mehr oder weniger zum Bestand eines 

in der Praxis quasichristlichen Staats bei. Dies bei einer gleichzeitig zunehmend 

säkularer werdenden Gesellschaft. Es handelt sich um eine breite, ja juristisch herr­

schende Gegenströmung-'. Mit an vorderster Front stehen hierbei Regierung und 
VerwaJtung des Freistaats Bayern . Sie fördern, wie im einzelnen z.u zeigen sein wird, 

eine massive religiöse Beeinflussung im schulischen Bereich und gehen dabei von 

Amts wegen voran. Die Rechtsprechung gerät immer wieder in Gefahr, sich diesem 

Sog nicht entziehen zu können . Nach wie vor gilt: »In wenigen Verfassungsrechts­

fragen ist die Scheidelinie zwischen exegetischem Bemühen und schlichter , Idcolo­

giejurisprudenL.< so schlecht markiert wie bei der Beurteilung der religiösen und 
weltanschaulichen Aktivitäten des Staates«l . 

In diesem Zusammenhang steht auch der 199r ausgebrochene Rechtsstreit um's 

Kreuz in der bayerischen Schule, der demnächst vom Ersten Senat des BVerfG ab­

schließend entschieden werden soll (Fall Seler). Im Fall Seler, der unter III 4 näher 

dargestellt wird, geht es nicht nur um bayerische Besonderheiten, sondern um 

, BVcrfGE '9, 20612,6, U. v. '4. '2. '961: s. auch '2, ,/4: ,8, }81/}86 
z Grd!. zu diesem un:o>charfen BegTiff K. Schlaich, NemralitJ,[ als ved3.'Ss un~srechdichcs Pnn zip vornehm­

lich im Kuhurverfassungs- und S,aat.,kirchenrech" '97' und dcrs. in: Mika, (Hrsg.), Kirche und Staat in 
der nCueren Entwicklung, Darm>tadt '980,427-41' (zu zwei Mudellen der wehanschaulichen Neutra­
litat); Obermayer, Bonner Komment"r, An. '40 RdNrn. 78 H.; E. fischer, Trennung von S'"'t und 
Kirche, j. A. '984, '6JH., J71ff. und Klars,ellung zum Thema .LaizlSmus. gegcnuber polemischen 
Unterstellungen; knapp L. Renck BayVBI '988,2211228 f. 

3 Zum Prinzip der Nichriden,ifikat;on grdl. H. Kruger, Allgemeine S,amlehre, 1. A. '966, '78 H. 
4 Einfuhrend hierzu G. Czenmk ZRP 1990, 475 ( .. Bewegung Ir" StJaukirchenrech,! .·) und erganzcnd 

E. Fischer, Staat und Kirche im vereinigten Deutschland, Beriin/Asch"ffenburg '990: [BDK. 
v. Zezschwitz. JZ 1971, li/lI. 
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grundlegende Fragen des Verfassungsrechts (weltanschauliche Neutralität, Weltan­
schauungsfreiheit), abcr auch um eine politische Machtfrage. Das Thema "Schule 
und Weltanschauung« hat gerade in Bayern eine besondere Tradition. Zum Zeitraum 

1883-1968 meinte Kar! Böck, Amtschef im Bayerischen Kultusministerium von 1969 

bis 1981: "Man kann sich heute kaum mehr eine Vorstellung machen vOn dem Ernst, 
ja der Erbitterung, mit der die Auseinandersetzung auf beidcn Seiten gefühn 
wurde«6, 

II . • Christliche Schule . und Grundgesetz 

Wenn Grundrechte von Außenseitern oder auch etablierten Minderheiten beein­

trächtigt oder gar mißachtet werden, sollte das Juristen nicht gleichgültig lassen. 
Denn solche Einzelfälle sind symptomatisch. Wenn das Kreuz in der Schule erst jetzt 

zum Rechtsproblem wird, so bedeutet das, daß bislang noch niemand die Unan­
nehmlichkeiten auf sich nehmen wollte, die man bei einem solchen Tabubruch be­
fürchtete: nicht ganz ,u Unrecht, wie sich gezeigt hat. Der fall Seler läßt eine 

Rückbesinnung auf das alte verfassungsrechtliche Problem »Schule und Weltan­
schauung« als sinnvoll erscheinen, ein Fragenkreis, der in der Bundcsrepublik seit 
langen Jahren weithin erledigt schien. Wie virulent er gleichwohl politisch und juri­
stisch immer noch ist, vor allem, aber nicht nur in Bayern, hat Ludwig Renck mehr­

fach aufgezeigt7• Aber allch praktisch macht die sich verändernde weltanschauliche 
SituationS eine Überprüfung erforderlich. Vorgänge wie der Kampf um's Kreuz in 
der Schule und die ebenfalls noch zu schildernden Versuche der Einschüchterung 
nichtchristlicher Volksschullehrer in Bayern sind Bestandteil von Rückzugsgefcch­
ten, die in der Geschichte wurzeln, auch manifeste politische Gründe haben und 

offenbar nicht einfach durch verfassungsrechtliche Argumente zu stoppen sind . 

I. Z"r Geschichte des SchrtLwesens 

Traditionell war die Schule seit dem Mittelalter eine Domäne der Kirche. Die geist­

liche Schulaufsicht gab es bis '9189. Heftig wurde die von der Weimarer Reichsver­
fassung geforderte weltanschaulich neutrale Schule bekämpft'O, und die bloße - bis 

6 So 1989 in einer hochinll'n:.'ss:l.nlCn Festrcde anläßlich der Verleihuol; der EhrendoktOrwurde durch dIe 
Kath .-Thc:ol. Fak . der UIlIV. Augsburg: K. Bock, Die Änderung des Bayenschen Konkordats von 1968. 
Der bczeidlnende Untcrtncl l:'Iutet: .. Da End(' der Ausein:rndcrsc.-{zuligen uber die Bekenntnisschule 
und die re<:hdiche SIcherung katholischer Erziehung in Bayern«.; Zitat S. I! . 

7 L. Renck JuS 1989. -45' (zu Religionsncutralil31 und Toleran~) ; drrs. NJW 1989. 2442 zu BayVerfGH 
NJW 1988, ;P-41 = BayVBI 1988, >97 (zum Bildungs1.iel . Ehrfurch{ vor Gon. ); das. N VwZ J991, 116 
(1-ur christlichen Gcmetnschaftssch1.de in B:lyern). 
Seit der Wiedervereimgul:g .~ind nur noch Ca . 70% der Bunclesburger Milglied einer der großen Kirchen, 
wahrend e s Im Westen Dculschbnds laut Volksz.:ihlung von 1987 C3. 84% waren. Insgesamt gibt ('s jetzt 
ca. 28 Mill. Protestanten , 27 Mil!. Katholiken (formelle Mitgliedschaft). j.5 Mill. Angehoflgl' religioser 
1v1inderhclten und ca . 20 Mil\. Konfessionslose. Die Zahl der KIrchenfreien wachst etwa allc 5 J:lhr(: um 1 

Md!. Die Kircnen:austfltlsl.ahlen betrugen 198879562 bei Jcr k:uh. und 'J8700 bei der ev. Mehe (vgl. 
die Ang3bcn der Kirchen im J.lhrbuch 1990 des St31isuschen Bundesalll t::l). Die lIIustricrtc Quick vc:r· 
öffcntltchte am 20.10.1990 das Ergebnis einer r('präscntau\'cn Umfrage der Gesellschaft (ur ratlondk· 
Psychologie unt c: r 1202 Mannern und 1279 Frauen zwischen J4 und 7~J3hrcn u. a. wie iolgt: lnsgesamt 
glauben -42% der (Wcst)dcutschcn nicht 3n GOtt. und 81 % der Befr:.gten gehen so gut wie nie oder nie 1O 
die Kirche. 

9 Zur Gcs(:hichtc dts Vol.ksschulwd:cns W. Keim. Schule und Religion. 2. A. 1969.65 fr.; Th. Oppt:rma.nn, 
Kullurverwallungsrcclu. 1969. 4 t ((. 

JO Wie insbes. sencn.s der kath. Kirche uberhaupl :.lIe Bestrebungen, sLch vom Glauocnssua.t zugunslL.'n 
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dahin unbekannte - Möglichkeit der Abmeldung vom Religions unterricht konnte 
einen Kirchenfürsten wie Michael von Faulhaber fast um den Verstand bringen". 

Das Reichsvolksschulgesetz, da s die Verfassung forderte, kam trOtz langer Bemü­

hungen nicht zusrande, und nach 1945 war für beide Großkirchen in der Bundesre­

publik ohnehin hohe Zeit. Viele Landesverfassungen enthielten christliche Elemente, 

die Zeit der Konfessionsschule war gekommen. Im juristischen Bereich fanden daran 
trotz der vielfach konfessionell gemischten Bevölkerung die wcnigstcn etWas auszu­

setzen. Von anderen Mindcrheiten war ohnehin nicht die Rede. Diese Tendenz. 

wurde zudem noch gefördert durch das Bundesverwaltungsgericht" und das 
B VerfG'J. Juristen vcrhielten sich zum Thema .. Schule und Weltanschauung« so, als 

ob es und damit auch der Konfessionsschulzwang mit Art. 4 GG nichts zu tun habe. 

Das Schulwesen war, so die schlichte Argumentation , ja Löndersachc. Man operierte 
aber auch mit Begriffen wie positive Neutralität, Mehrheit, Tradition, gcschichtliches 

Denken, Toleram" Intoleranz der Negation, Konkordate und Kirchenverträge, 
theonome Spitze des Grundgesetzes, Kampffreihcit, übersteigerte Interpretation des 

Art. 4 GG u. a. Allenfalls, wenn es um die Durchsetzung der eigenen christlichen, 

vorzugsweise katholischen, Interessen ging, berief man sich gern auf die Gewissens­

freiheit und das Elternrecht". Erst allmählich wurden die .. Glaubens- und Gewis­
sensfreiheit .. (die man damals noch nicht trennte) und das Minderheitenproblem 

entdeckt: erst für andere Christen" und VOr allem durch das BVerfG 1975 auch für 

Nichtchristen (s . u. unter 2.). Vorangegangen waren die Landschulrcformen in den 

Flächensraaten und die dadurch bedingtc weitere konfessionelle Mischung. Das en­

dete schließlich etwa Mitte der 60er Jahre mit dem Siegeszug der sogenannten christ­

lichen Gemeinschaftsschule. Diese wurde teih als einzige staatliche Schulform für 
alle, teils a.ls Regelschule etabliert. Ihr Charakter war in rechtlicher Hinsicht schil­

lernd, vor allem in Niedersachsen, konnte aber auch durch einen (vermeintlich) 

klaren sozusagen ökumenischen Missionierungsauftrag geprägt sein. Auf die von 

Anfang an bestehende Sondersituation in den Stadtstaaten mit ihren weltanschaulich 

neutralen allgemeinen Schulen sei hier nur hingewiesen. 
In Bayern lautete der 1968 aufgrund einer Volksabstimmung neugefaßte Art. 135 der 
Landesverfassung : .. Die öffentlichen Volksschulen sind gemeinsame Schulen für alle 

volksschulpnichtigen Kinder. In ihnen werden die Schüler nach den Grundsätzen 

der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. Das Nähere bestimmt das 

Volksschulgesetz.« Nur diese Art VOn Gemeinschaftsschule war politisch durchsetz­

bar. Entscheidend war der geschickte Schachzug der CSU, die im letzten Moment 

gegen starken kirchlichen Widerstand mit ihrem Konzept der christlichen Schule für 

AUe das aussichtsreiche Volksbegehren der SPD unterlief. Dieses hatte eine - nicht 

speziell christliche - Gemeinschaftsschule "nur« als Regelschule neben Bekenntnis­

und Wclranschauungsschulen als Antragsschulen vorgesehen, des Konkordats we­

gen. Es konnte kein Zweifel bestehen: Die bikonfessiondle Konfessionsschule war 

geboren'6. Daß sie verfassungsrechtlich standhalten würde, mußte von Anfang an als 

eines möglichst wcltan,sch3.ulich neutralen Staats z.u lösen, vgl. statt aller die große Dokumentation von 
E. R. Huber/W. Huber, Staat und Kirche im 19. und lo.Jh., Bd.IV (\"(Ieim . Zeit). 1988 (m. Li,,) 

1I Hin:enbrief vom 19. I. 19191 auszugsw. 'lbg. bei Huber/ Huber (Fn . l0) 31s D o k. 77.5.91-
12 BVerwGE 10, 136; 17, 267; (9,2.51 . 
13 BVcrfGE 6, 309/339f. = NJW (957.7°5 (Konkordacsurteil; Verfassungsmaßlgkeit der Konfessions· 

schule ;J.]S Zwangsschule) . 
14 Erwa P.Fleig, Das Elternrecht im Bonner Grundgesetz, 1953. oder \'V. Geiger, in: Schule und St3:.u, 

Studien u. Berichte der Kach. Ak. in Bayern H'9 (1959), 11 154 f. 
IS Ba)'VcrfGH 20, 36, E. v. 20.}. 1967 (Aufweichung des Prinzips der materieUen Konfessionsschule durch 

Minderht'irenregelungen) . 
16 Vgl. 3usfuhrlich K3r1 Bock (s. oben Fn.6). 
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fraglich erscheinen. Denn zwischenzeitlich wußten die Juristen mehr mit An. 4 GG 
anzufangen. Die gegen die Bekenntnisschule sprechenden Argumente mußten kon­
sequenterweise auch h.ier stechen. Auch waren die Dissidentenzahlen infolge des 

stillen Auszugs aus den Kirchen und des ausländischen Zuzugs angewachsen . 

2. Die Position des Bundesverfassungsge,-ichts 

In dieser Situation waren die drei Schulentscheidungen des BVerfG vom '7· '2. '975 
von aUergrößter Wichtigkeit. Sie betrafen die »christliche Gemeinschaftsschule« ba­
discher Überlieferung i. S. von Art. '5 Abs. 1 BadWürttVerf 1

7, Art. 'J5 S. 2 BayVerf. 
und Art'7 Abs.1 BayVoSchG's und die Gemeinschaftsschulen gem. Art. 12 

NRWVerf '9 . Sie schienen für lange Zeit, wenn nicht endgültig, die .. Schulfrage« zu 

bereinigen, von dem noch schwelenden Nebenproblem des Schulgebets einmal ab­
gesehen. Im Folgenden werden zunächst die Kernaussagen des BVerfG zur Präsenz 
des Christentums in den allgemeinen öffentlichen Schulen da.rgestellt. 
a) Die Entstehungsgeschichte des Schul artikels (Art. 7 GG) zeigt, daß in bezug auf 

die weltanschaulich-religiöse Ausprägung der öffentlichen Schulen aucb wegen der 
seit 1945 bereits erfolgten unterschiedlichen Entwicklung der Schulgesetzgebung in 
den Ländern eine weitgehende Selbständigkeit der Länder gewollt war. Art. 7 Abs. 3 
GG setzt die verschiedenen Schultypen religiös-weltanschaulicher A.rt als rechtlich 
möglich voraus. Ein positives Bestimmungsrecht, aufgrund dessen die Eltern die 
Einrichtung von Schulen bestimmter weltanschaulicher Prägung verlangen können, 
ergibt sich aber weder aus dem Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) noch aus anderen 

Vorschriften des Grundgesetzes. Ein weitergehendes .. konfessionelles Elternrecht« 
wurde schon in den Vorberatungen zu Art. 7 GG gerade abgelehnt. Für Sonderwün­

sche sind die Eltern auf das Privatschulwesen (Art. 7 Abs. 5 GG) verwiesen. Art. 7 
GG darf aber .. nicht als Spezial vorschrift in dem Sinne verstanden werden, daß diese 
Norm allein, isoliert von aUen übrigen Vorschriften des Grundgesetzes die verfas­

sungsrechtlichen Bindungen des Landesgesetzgebers im Schulorganisationsrecht be­
stimme. Die im Rahmen des Art'7 GG erlassenen landesrechtlichen Bestimmun­
gen ... müssen im Einklang mit den übrigen Verfassungsrechtssätzen .' _ stehen. Ins­
besondere müssen die Gewährleistungen in Art. 4 Abs. , und 2 GG beachtet wer­
den«. Hierzu fühn das BVerfG aus, das Elternrecht und An. 4 GG gewährleisteten, 
daß Kinder nicht gegen den Willen der Eltern einem ihrer Überzeugung widerspre­
chenden weltanschaulich-religiösen Einfluß ausgesetzt werden dürfen. Wörtlich: 
"Dieses Individualrecht steht jedem einzelnen Erziehungsberechtigten zu und ge­
winnt seine besondere Bedeutung als Minderheitenschutz, wenn der einzelne durch 
den Slaat ohne die Möglichkeit des Ausweichcns mit einer weltanschaulich ausge­
richteten öffentlichen Einrichtung konfrontiert wird. _. Die Entscheidung über die 
religiös-weltanschauliche Gestalt der Pflichtschule darf daher grundsätzlich nicht 
allein durch demokratische Mehrheitsentscheidung getroffen werden; denn die Re­

ligionsfreiheit soll gerade auch das Bekenntnis (die Weltanschauung) der Minderheit 
VOr Beeinträchtigung durch die Mehrheit schützen. Je nach der konfessionellen oder 
weltanschaulichen Haltung der beteiligten Elternschaft kann sich daher ergeben, daß 

die Länder einzelne der nach Art. 7 Abs. 3 bis 5 GG zulässigen Schulformen nicht 
oder nur bei Sicherstellung ausreichender Ausweichmöglichkeiten zur öffentlichen 
Regelschule erklären dürfen.«'o Von der Auffassung, dem Staat sei jeder religiös-

17 BVe,fGE 1', '9 = NJW 1976,917. 
18 BVerfGE 11, 6S - NJW '976, 9So. 
'9 BV,,fGE 11,88 = NJW '976,95" 
20 Beide Zitate aus B VcrfG E 41, 1:9. 
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ja weltanschauliche Bezug bei der Gestaltung des Schulwesens verboten, distanzierte 
das BVerfG sich aber. Unvenneidlich bestehe in der öffentlichen Pflichtschule ein 
Spannungsverhältnis zwischen dem negativen und dem positiven Aspekt der Reli­
gionsfreiheit sowie der Organisationsfreiheit des Landesgesetzgebers. Einer weitge­
henden Konkordanz der verschiedenen verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgü­

ter entspricht es, laut BVerfG, daß "die Einführung christlicher Bezüge bei der 
Gestaltung der öffentlichen Volksschule nicht schlechthin verboten ist ... Vorausset­
zung hierfür ist jedoch, daß die gewählte Schulfonn ... nur das Minimum an 
Zwangselementen enthält. Die Schule darf daher keine missionarische Schule sein 
und keine Verbindlichkeit christlicher Glaubensinhalte beanspruchen; sie muß auch 
für andere weltanschauliche und religiöse Inhalte und Werte offen sein. Das Erzie­
hungsziel einer solchen Schule darf - außerhalb des Religionsunterrichts, zu dessen 
Besuch niemand gezwungen werden kann - nicht christlich-konfessionell fixiert 
sein. Die Bejahung des Christentums in den profanen Fächern bezieht sich in erster 
Linie auf die Anerkennung des prägenden Kultur- und Bildungsfaktors, wie er sich 
in der abendländischen Geschichte herausgebildet hat, ... und ist damit auch gegen­
über dem Nichtchristen durch das Fortwirken geschichtlidler Gegebenheiten legiti­

miert.« Es gehe "um das Bestreben nach Verwirklichung der autonomen Persönlich­
keit im weltanschaulich-religiösen Bereich gemäß der Grundentscheidung des Art. 4 
GG«.2.1 
b) All diese Grundsätze wendet das BVerfG dann auf Art. 16 BadWürttVerf an, 

wonach "in christlichen Gemeinschaftsschulen ... die Kinder auf der Grundlage 
christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen« werden. 
Diese Schule nehme, wie sich auch aus der Entstehungsgeschichte ergebe, Rücksicht 
auf andere Auffassungen und beuge einer Isolierung andersdenkender Minderheiten 
vor, »wie sie etwa in einer rein bi konfessionellen Schule befürchtet werden könnte«. 
"ChristLich«, heißt es dann weiter, "bezeichnet hier nicht einen auf die christliche 
Glaubenslehre ausgerichteten Unterricht in den Profanfächern. Nach dem Lehrver­
ständnis der christlichen Kirchen lassen sich ohnehin die christlichen Konfessionen 
nicht zu einer gemeinsamen Lehre vereinigen«. Gerade auch Letzteres ist von Be­

deutung für die noch zu schildernde tatsächliche Situation in Bayern, die den Ge­
danken nahelegt, man habe die einschlägigen Entscheidungen des BVerfG ungelesen, 
jedenfalls weitgehend unbeachtet, abgelegt. Hilfreich erscheint auch die Erwägung, 

die für verfassungsgemäß erachtete baden-württembergische christliche Gemein­
schaftsschule sei »auf Mit- und Gegeneinander pluralistischer Kräfte zugeschnitten«. 
Positiv wird ausdrücklich hervorgehoben, ein »christlich-konfessionell geprägtes Er­
ziehungsziel« sei nicht festgelegt und »andere Religionen und Weltanschauungen 

einschließlich des Laizismus« würden nicht aus dem Schulleben verdrängt. Schon 
nach der früheren badischen Verfassung und gemäß Art. 16 BadWürttVerf dürften 

auch »bekenntnismäßig nicht gebundene Lehrer nicht benachteiligt werden«. Die­

sem Verbot gebühre auch wegen Art. 35 Abs. 3 GG im Zweifelsfall der Vorrang bei 
der SteUenbesetzung. 

c) In Bayern dekretierten Verfassung und Volksschulgesetz, daß die Schüler »nach 
den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen werden«. 
Dieser Wortlaut ist, wie man meinen sollte, vö.llig eindeutig im Sinne der Fesdegung 

eines christlich-missionierenden Unterrichts. Daß das auch so gemeint war, ergibt 
!)jch nicht nur aus der politischen Situation in Bayern und den vorangegangenen 
langwierigen Verhandlungen mit den Kirchen, sondern auch aus Art. 7 VoSchG 

ZI Ebenda. 
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i.d.F. vom 13. 12.1968. Dieser verweist nämlich in Abs. 1 S.2 .. für Kinder, die kei­

nem christlichen Bekenntnis angehören, ausdrücklich lediglich auf die Toleranzfor­

mel der BayVerf. (Art. 136 Abs. I), wonach .. beim Unterricht die religiösen Empfin­

dungen aller zu achten. sind. Konsequent schließt sich die Vorschrift an, daß in 

Klassen mit Schülern gleichen Bekenntnisses .. darüber hinaus. den jeweiligen Be­

kenntnisgrundsätzen Rechnung getragen wird. Gleichwohl brachte das BVerfG es 

fertig, noch etwas »auszulegen". Leitsatz 1 der Entscheidung lautet: 

.. Art. 135 Satz 2 BayVcrf. und Art. 7 Abs. 1 BayVolksschulgesetL binden bei verfas­

sungsko nformer Auslegung den Unterricht in Klassen mit Schülern verschiedener 

Konfession und Weltanschauung nicht an die Glaubensinhaltc einzelner christlicher 

Bekenntnisse. Unter den Grundsätzen im Sinne dieser Bestimmungen sind in Ach­

tung der religiös-weltanschaulichen Gefühle Andersdenkender die Werte und Nor­

men 7.U verstehen, die vom Christentum maßgeblich geprägr, auch weitgehend zum 

Gemeingut des abendländischen Kulturkreises geworden sind.« In der Begründung 

spricht das BVerfG auch hier vom christlich-abendländischen Kulturgut und vom 

.. Bestreben nach Verwu-klichung der autOnOmen Persönlichkeit im weltanschaulich­

religiösen Bereich •. Es gehe nicht um Glaubensinhalte und könn e ohnehin nicht 

Sache des religiös-weltanschaulich neutralen Staates sein, .. darüber zu befinden, wei­

ches die grundsätzlichen und übereinstimmenden Glaubensinhaltc der verschiede­

nen christlichen Bekenntnisse sind". Das Gericht erwähnt hierzu ausdrücklich die 

von den Kirchen gemeinsam herausgegebenen Leitsätze für die christliche Volks­

schulerziehung, die nicht rechtsverbindlich seien und lediglich eine .. unterstützende 

Handreichung und Hilfe der Kirchen. für bekenntnisangehörige Lehrer, die der 

Staat nicht veröffentlicht habe: ganz im Gegensatz zur heutigen Lage. 

d) Zu Recht hielt es Obermayer" für erstaunlich, daß das BVerfG auch der christ­

lichen Gemeinschaftsschule Bayerns die Verfas su ngsmäßigkeit bescheinigte. Iro­
nisch merkte cr hierzu an: »Diese Ausführungen besagen nichts anderes, als daß die 

bayerische christliche Gemeinschaftsschule mit einem an den Grundsätzen der 

christlichen Bekennrnisse ausgerichteten Unterricht deshalb grundgesetzmäßig ist, 

weil der in ihr stattfindende Unterricht eben nicht an den Gmndsätzen d er ch.ristli­

chen Bekenntnisse (sondern an den Grundwerten des abendländischen Kulturkrei­

ses) ausz.urichten ist. " Zu dem interpretatorischen Mißgriff kommt hinzu , daß das 

BVerfG die Bezeichnung von Gemeinschaftsschulen als »ch ristlich « nicht beanstan­

dete. Es ist nicht einsichtig zu machen, daß eine glaubensmäßig nicht gebundene 

Schule als »christlich . bezeichnet werden darf. Denn auch, wenn das nur formal­

plakative Bedeutung hat, wird eben doch der christlichen Weltanschauung damit ein 

formaler Vorrang eingeräumt. Das verstößt aber - ungeachtet Art. 7 Abs. 5 GG -
gegen den Grundsatz der weltanschaulichen Neutralität i. S. des Gleichrangs aller 

.. RcligionsgeseUschaften « und weltanschaulichen Vereinigungen (Art. '37 Abs.7 

WRV i.Y.m. Art. 140 GG),') Dabei wird kaum je registriert, daß das Grundgesetz 

einschließlich der Weimarer Kirchenartikel nicht eine Vorschrift enthält, die speziell 

die christlichen Religionsgescllschaften gegenüber anderen rel igiös-weltansch auli­

chen Vereinigungen rechtlich bevorzugt' Gleichwohl kommt eine riesige Literatur 

auf vielen Ebenen zu anderen Ergebnissen, näm lich der Zulässigkeit sehr weitgehen­

der Bevorzugungen der K irchen, die sie freilich als Ausdruck »positiver Neutralität« 

o. ä. rechtfertigt. 

22 K. Obtrmayt'r, S[;1at und RelIgion. BcktnnrnisnCUlr:llit2[ ZWI schen 1'r.adillonilismus und Nihilismus, 
1977, S. 15 f. (Schriftenreihe der JUri St. Gesellschaft e. V. Berlin , H.53); ebenso E.Fischer (Fn . 1), 
S. '78, 

13 Vgl. H. Weber In: Dcr Staat 8 (1969), 493'507 (»Schule, Staat und Religion ,.) 
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52 Zwei Tatbestände sind es somit, die es den maßgeblicheIl Organen des Freistaats 
Bayern erleichtert haben, die Auffassung des BVerfG durch Normsetzung und Pra­
xis einfach zu überspielen: Vor allem die Erhaltung des Art. '}5 BayVerf. überhaupt 
durch den (staatspolitisch klugen?) Kunstgriff der gewaltsamen verfassungskonfor­
men »Auslegung« einer völlig eindeutigen, aber verfassungswidrigen Norm, aber 
auch die Zulassung der fehlerhaften Bezeichnung der Gemeinschaftsschule als 
christlich. Das B VerfG prägte zwar den Satz: »Ein durch spezifisch christliche G lau­
bensinhalte geprägtes Erziehungsziel ist weder in der Bayerischen Verfassung noch 
in den Schulgesetzen festgelegt.« Aber das brauchte man ja nicht in den Vordergrund 
zu rücken. 

e) Die Entscheidungen aus KarJsruhe brachten - vorläufig - eille dreifache Beruhi­

gung: 
- Die Glaubensfreiheit hatte sich gegen anhaltenden Widerstand der Literatur 
durchgesetzt. Ein umfangreiches Schrifttum" war zu Makulatur geworden. Daß die 
Zeit hierzu reif gewesen war, zeigt der Umstand, daß die zahlreichen Befürworter 
einer möglichst christlichen Schule sämtlich stillhielten. 
- Die Kirchen konnten mit der .christlichen Gemeinschaftsschule« leben. 
- Auch die Anhänger der weltanschaulich neutralen Schule konnten sich mit diesem 
Schönheitsfehler abfinden. 

111. Mißachtung der Verfassung 

I. Christlich-religiöse Erziehung al.< normierte Staatsal.fgabe 

Treffend hat jüngst Renck bemerkt" , in Bayern trage man den positiven Teil des 
Tenors der genannten Entscheidung des BVerfG " ... mit dem Grundgesetz verein­

bar. wie eine Standarte vor sich her, während man von der entscheidenden Ein­
schränkung " ... in der sich aus den Gründen ergebenden Auslegullg ... « nichts 
wissen wolle. Das Ganze hat System, wie whand von Beispielen demonstriert wer­
den soll. 
Besonders auffällig ist § '} Abs . I der Volksschulordnung vom 21. 6. 198}", der da 
lautet: 
»Die Schule unterstützt d.ie Erziehungsberechtigten bei der rcl.igiöscn Erziehung der 
Kinder. Scbulgebete, Schulgottesdienst und Schulandacht sind Möglichkeiten dieser 
Unterstützung. In jedem KJassenzimmer ist ein Kreuz anzubringen. Lehrer und 
Schüler sind verpflichtet, die religiösen Empfindungen aller zu achten •. 

Wenn eine Absicht bestanden hälte, sich offen gegen eine dezidierte Grundsatzent­
scheidung des BVerfG zu einem ähnlich Art. 5 GG »schlechthin staatskonstituieren­
den Grundrecht« wie der Glaubensfreiheit zu stellen, so wäre es wohl schwierig 
gewesen, das noch deutlicher zu formulieren, als mit dieser Vorschrift geschehen. In 
diese Richtung fügt sieb auch der Umstand, daß das bayerische Kultusministerium 
immer ein katholisches Haus war und ist. Zum Zeitpunkt des lnkraf'llretens der 

Verordnung stand an der Spitze des Hauses ein sehr gelehrter Mann, der auch in 
Rechtsfragen nicht ganz unbewandert und außerdem Präsident des Zentralkomitees 

24 Vgl. die Litcr:llurUhl,.'r ,~icht 7.ur Vorgeschichte im zusammeoJassenden Bericht von H. Weber in JuS 1976. 
462; ergänzend die Litcr3turangaben und Zusammenstellung d~r M~inungsgruppen und Einz(.'largu. 
meme bei G. Cz.crmak, Schule: ulld Wchanschauungsfr('ihcit, DIS,';. Wun.burg 1972. 

25 L Renck NVwZ 1991, n6/u6. 
,6 KMBI. I 497/50) = GVBI 597. 
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der Katholiken war. Wie auch immer: Die Unterstützung der (welcher?) elterlichen 

religiösen Erziehung kann sicher nicht in der Kompetenz der staatlichen Schule für 

Alle liegen, wenn der Staat den anerkannten Grundsatz der Nichtidentifikatton" 

beachtet und das Christentum nur als wichtigen Kultur- und Bildungsfaktor der 

abendländischen Geschichte behandelt. Religiöse Erziehung ist Glaubenserziehung, 

wirkt missionierend und steht daher in direktem Widerspruch zum Grundgesetz 

und der tragenden Begründung der einschlägigen Entscheidung(en) des BVerfG, an 

die auch die Exekutive in Bayern strikt gebunden ist. 

Derart unverhüllt verfassungswidrig handelt ausgerechnet ein Ministerium, das be­

kanntlich an die Verfassungsmäßigkeit der politischen Gesinnung insbesondere von 

Lehrern ganz besonders strenge Anforderungen zu stellen pflegte und sich dabei von 

nicht wenigen ihm nachteiligen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte aller In­

Stanzen keineswegs beeindrucken ließ. 

2. Religiöse Indoktrinierung der Lehrerschaft 

Die Versuche, die bayerische Lehrerschaft in christlichem Sinn zu beeinflussen, sind 

ebenso massiv wie zahlreich. 

a) Heft 2!I986 der für Lehrer bestimmten Zeitschrift »schulrepo,-t« des Bayerischen 

Kultusministeriums ist schwerpunktmäßig der religiösen ErLiehung gewidmet. 

Diese Bemühungen leitet Kultusminister Ma.ier persönlich ein mit ,>Gedanken zur 

religiösen Erziehung in Schule und Familie«. Vorangestellt sind Art. I} 1 BayVerf. 

(u. a . : Ehrfurcht vor GOtt) und Art. I} 5 BayVerf.: letzterer ohne jeden Hinweis auf 

das BVerfG und seine »verfassungskonforme Auslegung«. Einleitend stellt der Mi­

nister fest, oftmals wollten "70% der Schüler und mehr von einem positiven Ver­

hältnis zum christlichen Glauben und vor allem zur Kirche nichts wissen«. Ange­

sichts dieser Situation gelte: "Die Aufgabe der christlichen Familie und der christli­

chen Schule ist es deshalb, um mit dem Gleichnis der Heiligen Schrift zu sprechen, 

zu säen. « Ein weiterer Beitrag behandelt die »Erziehung nach dem christlichen Men­

schenbild«. Er zitiert als Motto aus der Präambel des neuen Lehrplans für die 

Grundschule die Sätze: »Sinn- und Wertorientierung sind Grundlage und Ziel von 

Erziehung und Unterricht. Diese richten sich im Sinne der Bayerischen Verfassung 

am christlichen Menschenbild aus. « Dies sei ein Gebot der Bayerischen Verfassung 

und müsse ernst genommen werden. Es heißt dann: »Das christliche Menschenbild 

ist in der Bibel grundgelegt. Seine Ausformung hat es erhalten in der den Christen 

gemeinsamen Tradition, in christlicher Theologie und Philosophie •. Das wird dann 

im Detail ausgeführt. Stichworte: Erschaffung des Menschen durch GOtt in Ähn­

lichkeit mir dem Schöpfer, Erlösung, Berufung »zu einem ewigen Leben in Seligkeit 

und Freude bei Gott«, christliche Anthropologie usw. Ein weiterer Beitrag ist der 

religiösen Kindererziehung im Kindergarten gewidmet und läßt so das staatliche Ziel 

einer möglichst weitgehenden Durchformung der Staatsbürger VOn Kind an im 

christlichen Geist erkennen: Staatsinteressen gleich Kircheninteressen. Verwiesen 

wird auf eine Veröffentlichung u. a. des Staatsinstituts für Frühpädagogik in Mün­

chen zum Thema: Vermittlung des christlichen Auferstehungsglaubens. Ein weiterer 

Beitrag ist den »Leitsätze(n) für den Unterricht und die Erziehung nach den gemein­

samen Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse« gewidmet, die VOm Vorsitzenden 

der Bayerischen Bischofskonferenz und vom evangelisch-lutherischen Landesbi­

schof herausgegeben wurden. Diese Leitsätze waren aber nicht nur eine »unterstüt­

zende Handreichung und Hilfe der Kirchen« für christliche Lehrer, die das BVerfG 

27 S. o . Fn. J; :.15 plak:lli\·cr Grundsatz. allgemein anerkannt, In der Pra.x.is vielfach mißachtel. 
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54 als solche nicht beanstanden konnte (s.o.). Vielmehr hieß es im neuen staatlichen 
Hauptschullehrplan: "Die Leitsätze ... werden beachtet«. Das war eine innerdienst­
liche Vorschrift, zu deren Einhaltung zumindest christliche Lehrer verpflichtet sein 
sollten. 
b) Kultusminister Zehetm.air ist es offenbar gelungen, seinen Vorgänger an Christ­
lichkeit noch zu übertreffen. Er förderte nicht nur - einem Landtagsbeschluß fol­
gend - nachhaltig das Schulgebet.'s Vor Dekanats- und Pfarrgemeinderäten erklärte 
er im November 1987, er wolle die christliche Grundorientierung im Schulwesen 
voranbringen und »immer wieder« die christlichen Grundwerte anmahnen und je­
nen Lehrern und Schülern den Rücken stärken, die bereit seien, »auch in der schu­
lischen Öffentlichkeit ihren christlichen Glauben zu bekennen.«" Vor Landesvertre­
tern der Katholischen Erziehungsgemeinschaft forderte der Minister im April '988 
mit Bezug auf den allgemeinen Unterricht, das von der Verfassung geforderte christ­
liche Menschenbild müsse »offensiv« "in das staatliche und gesellschaftliche Leben 
hineingetragen und dort beherzt vertreten werden«.)O Entsprechend äußerte er sich 
auf der Landesvertreterversammlung der KEG im März 1991)'. Wiederholt warf der 
Minister nichtchristlichen Lehrern verfassungswidriges Verhalten vor und vertrat die 
Meinung, eigentlich dürfe es nichtchristliche Lehrer gar nicht geben.)' Vor dem 

Hintergrund der Tatsache, daß laut Umfrageergebnissen nur mehr 17% der west­
deutschen Bevölkerung Religiosität für eines der wichtigsten Z;e1e bei der Kinderer­
ziehung halten, legte der Minister vor Referenten der EKD im Juni 1989 sein Grund­
motiv dar: 
"Wenn die Weiterbildung von Grundwerten im Zusammenhang mit der Weitergabe 
des Glaubens in der familiären Erziehung an Gewicht verliert und wenn die Kirchen 
als die großen Werte- und Sinnvcnnittlungsagenturen einen kleiner werdenden Teil 
der Heranwachsenden erreichen, dann wächst die Verantwortung der öffentlichen 
Schulen.«)) 

c) Angesichts dieser Tatbestände erscheint es nahezu natürlich, daß das Kultusmi­
nisterium gen au das verfügte, was das BVerfG 1975 speziell in seiner Bayern-Ent­
scheidung (s.o.) gerade als problematisch charakterisierte: Es scheute sich nicht, die 
neugefaßten, von Kardinal Wetter und Landesbischof Hanselmann 3m 29. 11.1988 

28 Z. B. Bulletin d. Bay. Staatsreg. Nr. 181r987 v. 8.9. J987. Die rechtliche Problematik des Schulgebets (s. 
BVerfGE 51, 2lJ = NJW 1.980,575) kann hier nicht naher abgehandelt werden. Dil" Entscheidung des 
BVerfG kann lrOt"~ der wen ubc::rwiegendcn Zusummung in der Li!. dogmatisch nichr befriedigen, wohl 
auch im Ergebnis nicht (",ur Krit.ik siehe Bockenforde DÖV 1980,}23 mit Erwiderung ScheunerS. 51) 
und SchluBwon Böcke.ilforde 515; Rent k ßayVBI 1980, J38 f. triffl- wie so oft - den Kern der Sache und 
wird vielleicht gerade deswegen nicht öhcr zitiert). Problcm:uisch ist vor allem die fr:age der Kompetenz 
des wel(anschaulich nt:!utralcn Staats, in emer Schule (ur .. !Je durch seine Lehrer Glaubensubungen zu 
fördern. Es ist nicht Sache da sich im SonderstatusverhaJcnis behndlichcll Lehrer, Ihre Glaubensuber· 
zeugung anläßlich ihrer Arbeit auszuleben und dabei fur weisullgsumerworfene Minderjahrige lnitia­
Izundungcn fur spezifisch chrisdich(' GbubcJl5ubungen zu geben odcr sie !;'Jr - was aber der RcgclfalJ 
sein dürfte - dazu anzuleiten. Da_s stell t auch in einem Illcrkwurdigen Gegematz zum Verbot des Tragt'ns 
der rott:!n Bhagwan (SannY3sin)-Tracht wegen unz.ulässigcr rel igioser Beeinflussung der Schulcr (~. 
ßVerwG NVwZ 1988, 9J7 z.u BayVGH NVwZ 1986,405; im Erg. a. A., aber vor allem fur konsequent 
gleiche Bewertung der chrisdichen Ordt.:llstf.1Cht Alben:; NVwZ 1985. 92). 

29 Bulletin der Bayer. Staatsregierung 25 261I987 v. 15.12.1987. 
JO Bulleun 8/88 vom 19· 4· 1988. 
JI Mittelbayerische Zeitung v. 28. J.1991. 
}2 So ging er in Obern burg am 16. 11. 1990 kurz. vor der Bundeslagswahl in einer CSV-Wahlvcrsammlung 

u.a. auf den .. Verfassungshruch .. mancher Lehrer ein, s. Main-Echo vom 19. [1. 1990. - Vor der Lan­
de.svertretervcrsammlung deI" Katholischen Erziehergemeinschaft (KEG) (die allem in Ba~ern ca. rooo:) 
Mitglieder hat und im Volbschulbereich nicht nur mitgliederstarker aJs die GEW, ~ondern im Gegt:n~atz­
zu dieser auch in Führullgspüsitionen stark vertreten ist) erkJäne Zehelmair, Lehrer, die nicht chrisuich 
L'rzlL'h~11 wolhC"n, durften cigendich In ßayern nicht Lehrer sein, s. DI E \VOCHE (Regensburg) v. 
18·4· 1991. 

J3 Bulletin 12/89 v. 13.6.1939. 
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herausgegebenen »Leitsätze für den Unterricht und die Erziehung nach gemeinsa­
men Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse an Grrmd-, Haupt- .md Sonder­
volksschulen. bereits mit Bekanntmachung vom 6.12.1988" allen Lehrern zur 
Pflicht zu machen. 
Einleitend stellen die bischöflich-staatlichen Leitsätze als Ziel heraus, auch ange­

sichts der »erheblichen Wandlungen« im religiösen Bewußtsein der Menschen nach 

der gemeinchristlichen Botschaft zu erziehen, was bei Ergänzung durch den Reli­
gionsunterricht möglich sei. Es geht den Bischöfen um die Bibel, die Zuwendung 

Gottes, J esus Christus, die Taufe, den Dreieinigen GOll, Gebete und Lieder, Aufer­
stehung und Erlösung. Kirche solle als »Zeichen geschwisterlicher Verbundenheit 

und Liebe in der Welt« erfahren werden. Soziale Haltungen sollen in der Schule 
geförden werden, »deren Wurzeln im Christentum liegen«.)1 So ergibt sich ein 

»wichtiges Korrektiv gegen die Gefahr einer egozentrischen Verkümmerung des 
Menschen«. 
Die Leitsätze stellen folgenden Grundsatz auf: Das Schulleben .. soll den Schülern 

Anregungen geben, sich in Lebens- und Ausdrucksformen christlichen Glaubens 
einzuüben. Dazu gehören Ruhe und Sammlung, Gebet und Besinnung, Schulgottes­

dienste und Schulandachten sowie Einkehrtage bzw. Rüstzeiten. Das Kirchenjahr 
gibt Anlässe zu Fest und Feier in der Schule. Veranstaltungen und Projekte im 

Zusammenhang mit kirchlichen oder gesellschaftlichen Anliegen fördern das Verant­
wortungsbewußtsein der Schüler und die Schulgemeinsehaft.«·'6 In der genannten 

Bekanntmachung des BayStMUK vom 6. 12. 1988 heißt es: "Die vom Vorsitzenden 
der Freisinger Bischofskonferenz und vom Landesbischof der Evang.-Luth. Kirche 

in Bayern herausgegebenen Leitsätze« zur christlichen Erziehung gemäß Art. 135 
BayVerf ... sind als Konkretisierung der genannten Verfassungsbestimmung der päd­

agogischen Umsetzung des Verfassungsaufrrags zugrundezulegen.« 
Ergänzend ist noch auf den wichtigen Abschnitt .. Anforderungen an den Lehrer« 

hinzuweisen. Der eigentlich geforderte Lehrer wird dort so charakterisiert: .. Ein 
Beheimatetsein in seiner Kirche und das Bemühen um eine persönliche Glaubens­

praxis gehören dazu.« Autoritäre Forderungen seien aber im Glaubensbereich fehl 
am Platz. Es folgt, immerhin, die Feststellung, .. daß sich manche Lehrer bewußt 

nicht als Christen verstehen«. Sie stünden vor einem .. Dilemma«. 
Ihre Aufgabe sei es, unter Berücksichtigung ihrer eigenen Glaubens- und Gewis­

sensfreiheit so zu unterrichten und zu erziehen, daß das mit der erforderlichen 
christlichen Erziehung vereinbar ist: Was von ihnen "erwartet werden darf, ist die 
Bereitschaft, die Erziehungsziele einer Schule, die sich christlichen Grundsätzen 
verpflichtet weiß, zu respektieren und im Rahmen des Möglichen zu ihrer Verwirk­
lichung beizutragen«. 

Soweit die bischöfliche Unterweisung, durch Anordnung der obersten Dienstbe­
hörde auch zu einer staatlichen Amtspflicht erhoben: uneingeschränkt für christliche 

Lehrer, modifiziert für Nichtchristen. 
Ein Dilemma besteht aber auch für den bayerischen Staat: Seine Verpflichtung zur 
eigenverantwonlichen Gestaltung und Beaufsichtigung des Schulwesens (Art. 7 

Abs. I GG) würde ihn - konsequent - auch dazu verpflichten, das .. richtige" Ver­
ständnis des Begriffs »christlicher ErLiehung« für die Praxis auszuformulieren und 

zu überwachen. Dazu ist er aber weder zuständig (Grundsatz der Niehtidentifika-

)4 KMBI [989, '5· 
35 Diese weltverbreitere und ebenso naive wie geschicht~blinde und hochmutige Auffassung scHiller nicht 

wei[er kritisch kommentiert werden, um keine "Ncb~nfrom« auf7.Ubaucll. 
36 Leimilzc flI J; s. Anm.)4. 
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;6 tion), noch wäre der Begriff des christlichen Bekenntnisses rechtlich ohne weiteres 
bestimmbarl7 . Tut er es, so 
- identifiziert er sich mit allgemeinen Grundsätzen einer bestimmten Religions­
gruppe und verstößt damit gegen die verfassungsrechtlich zwingend vorgeschriebene 
Neutralität, auch in Form der Parität der verschiedenen Rcligionsgesellschaften; 
- verstößt zumindest in einer Pflichtschule gegen die Glaubensfreiheit von Schülern 
und das Elternrecht; 
- verstößt gegen die Glaubensfrei.heit der Lehrer, auf die ein unzulässiger Druck 
ausgeübt wird, sich möglichst christlich zu geben (Art. 4 GG; arg. An. 7 Abs. 3 S. 3 
GG; Art. 136 Abs. 4 WRV i.V.m. Art. [40 GG)." 
Darüberhinaus sind die engagierten l9 -Leitsätze« als Verwaltungsvorschriften auch 
reichlich unbestimmt. Denn wer stellt konkret fest, ob der Unterricht christlich 
genug ist und was die gemeinsamen Grundsätze der christlichen Bekenntnisse- so es 
sie jeweils gibt - konkret besagen) Der Lehrer? Der Schulleiter? Das Ministerium? 
Oder soll die Ansicht des jeweiligen Ortspfarrers oder Ortsbischofs erfragt werden? 
Eine Art geistlicher Schulaufsicht neueren Typus ' ? Was ist im Fall der - nicht selte­
nen - Divergenzen verschiedener kirchlicher Amtsträger auch in wichtigen Fragen?'O 
Das müßte aber geklärt sein, um Gemeillsamkeiten mit der anderen Konfession 
korrekt feststellen zu können. Mit welcher Berechtigung übrigens sollen christliche 
Minderheiten außerhalb der Großkirchen unberücksichtigt bleiben? Der Begriff 
»Kirche. ist dem Grundgesetz aus gutem Grund nicht bekannt. 
Vielleicht findet sich einmal ein Lehrer, der die Frage der Rechtmäßigkeit der o. g. 
»Leitsätze« einer geriehtüehen Prüfung im Rahmen einer Feststellungsklage gemäß 

§ 43 VwGO unterzieht. 

J. Nichtchristliche Volksschullehrer 

Lassen die bischöflich-staatlichen »Leitsätze« die nicht-christlichen Lehrer in Bay­
ern zumindest im Zwielicht des Eigentlich-Nieht-Sein-SoUenden existieren, so wird 
Minister Zehetmair öffentlich noch deutlicher. Schon bei der öffentlichen Vorstel­
lung der »Leitsätze« i.n den Räumen der Katholischen Akademie in München er­
klärte er am [9.1. [989, die christliche Erziehung sei für jeden Lehrer verbindliches 
Recht, auch dann, wenn er keiner Konfession angehört"". Mehrfach gar rückte der 

Minister konfessionslose Lehrer in die Nähe von Verfassungsfeinden und warf ihnen 
»Verfassungsbrueh« vor'. Einzig innerhalb der GEW Bayern, einer hierzulande 
nicht gut gelittenen und im Vergleich zum einflußreichen Bayerischen Lehrer- und 
Lehrerinnen-Verein (BLLV) hinsichtlich des Vnlksschulbereichs kleineren Organisa­
tion, regt sich nun Widerstand']. 

}7 Krit. zum Problem einer stl'l:ldich verordneten Ökumene Rupp ... Anstoße . - ßerichte 3U,S der Arbei t der 
Ev. Akad. Hofgeisffi:'lr, H. 1-211969, 9ff. 

}S Die Verfassung garantiere dem Lehrer, unter keinen Umst:inden Religionsumcrricht erteilen 7.U mü ssen 
oder sonst 7,U ('incr kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder sonstigen religiösen Übung gezwungen 
zu w{"rdcn. Um so weniger k:mn von ihm verlangt werden, seine gesamte berufliche Arbeit al1 einer ihm 
fremden weh~nschaulichcn Obeneugung orientieren zu müssen. Schon jeder Versuch, ihn in diese 
Richtung Zu drangen, ist eigentlich ein Angriff auf seine Menschenwürde. 

39 Renck NVwZ 1991, 11611 18 .siehe 10 ihnc:n die Verordnung einer ", militante(n) Christlichb·it". 
40 Etwa 7;um Gewissen des "treuen" Katholiken, da. .. ja ncuerdint;s wil'der zunehmend auf Gehorsam 

reduziert wirlt , vgl. die ,dnqruktion über die kirchlichl' Bc:rufung de .~ Theologt'l1" der Kongregation fur 
die Glaubens-Iehre vom 24. j. 1990; wm vorkonzlli:Hl'n Gl'hors.lmsbegriff vgl. die l'r~chn . .';,:kende Ddi­
nirion im .. lxx. f. Theo l. u. Kirche.), Bd. 4 Sp.60), 1960 (Studicnausg. 1986). 

41 Bulletin (~. Fn. 29) 3/1989 v. 8.2. 
42 S. Fn . p. 311,89. 
43 Der Bezirks\'erband Oberpfalz der GEW griff in tinl'm ,Ul allen Schulen verteilten, an Lehrerkollegen 

öcridttctell Flugblatt Minister Zehetmair an. Mil Behauptungen wie der, Lehrer, die nicht christli(.'h 
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a) In rechtlicher Hinsicht sei zunächst darauf hingewiesen, daß es in Deutschland 
schon im 19.Jahrhundert konfessionslose Lehrer gab, deren Existenz hingenommen 

wurde. Aber noch 1985 hat Meder in seinem Kommentar zur Bayer. Verfassung die 
Auffassung vertreten, Art. r31 Abs.2 BayVerf., wonach die Schüler .. zur Ehrfurcht 
vor Gott zu erziehen« seien, stelle die Eignung und AnsteUungsfähigkeit von 
atheistischen Lehrern in Frage+!. Auch ein christlicher Jurist wie Pawlowski vertritt 

hierzu aber die - rechtstheoretisch fundiertc _ <I Auffassung, es entspreche heutigem 
Verfassungsrecht, .. daß atheistische Lehrer ebenso wie christliche Lehrer geeignet 
sind, in der Schule zu unterrichten, und daß sie dort ihren Atheismus auch nicht zu 
verschweigen brauchen«,G. Der Staat der Glau.bensfreiheit sei kein christlicher Staat 
mehr. Dieser Verzicht auf die explizite Christlichkeit verdanke sich dem Wandel der 

religiösen Auffassungen und vor allem Art. 4 GG ... Wenn ... in unserem Staat nicht 

nur Christen und Atheisten gleichberechtigt mit- und nebeneinander leben können, 
sondern auch europäische Christen und Atheisten sowie orientalische Mohammeda­
ner, Buddhisten und Hindus, weil unser Staat religiös und weltanschaulich ,neutral , 

ist, ... , so ist das vor allem eine Konsequenz vertiefter rechtswissenschaftlicher Er­
kenntnis und nicht etwa eines Verlustes von Religiosität.«" 
b) In Bayern gelten noch andere Maß51äbe. Seit Jahren wendet sich das Bayerische 

Kultusministerium an die Schulabteilungen der Bezirksregierungen u. a. mit dem 
Anliegen, bei der Einstellung von konfessionslosen Lehramtsbewerbern für Volks­
und Sonderschulen sowie pädagog·ischen Assistenten diese zu einer Erklärung wie 
folgt aufzufordern: .. Ich erkläre hiennit, daß ich bereit und in der Lage bin, nach den 
Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse zu unterrichten und zu erziehen.« Als 

ein Lehrer, der kurz zuvor aus der Kirche ausgetreten war, ein Schreiben seiner 
Bezirksregierung mit einem solchen Erklärungstext unter Hinwcis auf Art. 135 Bay­
Verf. zur Unterschrift erhielt und sich dagegen wehrte, machte die Behörde einen 
Rückzieher. Es handele sich um ein Versehen. Das Formular sei nicht für Lebens-
7.eitbeamte, sondern nur für Lehramtsbewerber gedacht und sci kcin Einschüchte­

rungsversuch, sondern cine »fürsorgLiche Maßnahme., wie ein Sprecher des KuLtus­

ministeriums erklärte. Bei Weigerung entstünden keine Nachteile.'s 
c) Nun, daß in Bayern auch nur ein Lehrer für bloßes niehtwerbendes Dissidenten­
rum crnsthaft disziplinarisch belangt worden wäre, ist zumindest nicht bekanntge­
worden. Das wäre jetzt auch rechtlich noch schwieriger als seit 1975 ohnehin: Mit 
Urteil vom 24. I!. 1988 hat das Bundesverwaltungsgericht im Gegensatz zu den Vor­
instanzen judiziert, bei der Entscheidung über die Einstellung eines Lehrers an einer 

öffentlichen »christlichen« GemeinschaftsschuLe in Niedersachsen dürfe die Aus­
wahl auch unter gleich geeigneten Bewerbern nicht nach der Religionszugehörigkeit 
getroffen werden, da das einen Verstoß gegen Art . 33 Abs. 2 und 3 GG darstelle, was 

erziehen woUtcn, dürften eigentlich in Bayern nicht Lehrer sein, rucke er - im Widerspruch :LU höc.hst ­
richterlichen Entscheidungen - nichcch ristlidle Lehrer in die Nähe von Vcrfassungsfeil1den (s iehe die 
Berichte in Dl E WOCHE vom 18. 4.1991 : " ~ljS~CI1 Lehrer Christen sein? Oberpf:i.l zcr GEW legt sich 
mir dem Kultusminister an- und in Mittelbayerische Zeitung vom 2). 4. 1991: "GEW mahnt Glaubens­
freiheit fur Lehrer ano). - In H. 5"99t des GEW-Organs DIE DEMOKRATISCHE SCHULE (Mtin­
ehen) erschien ein Artikel gegen die christliche Mission der baycri.schcn Schulen. - Auf L:"InJesebene der 
GEW Bayern konstituiert sich jetzt eine Ad-hl.H:-Arbeitsgemcinsch;dl .. GEW und schulische Wehan· 
schauung". die einen umfangreichen Leitfaden für konfessionslose Lehrer, Ehern und Schulcr in Bayern 
herausbringen will. 

44 T. Meder, Die Verfassung des Frcisu.ates Bayern, j. A. 1985. Anm. zu An. I j 1 Abs.l. 
4l H.-M. Pawlowski. Zur Aufgabe der Rechtsdogmalik tm S1aat der Glaubcn ... freihC'it, in: Rechmheorie 19 

(1988), 4°9-441. 
46 Pawlowski NIW 1989, 1240hz41. 

47 Ebenda, 22.41 , Anm . 14· 
48 S. den 2usfuhrlichen Bericht in SZ v. l}. 1. 1990. 

J7 
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noch durch Art. 3 Ab,. 3 GG und 136 Abs. 2 WRV i.V.m. Art. 140 GG unterstrichen 
wird. In einer Regelschule für alle Schüler dürfen - so das ßundesverwaltungsgericht 
- die Besonderheiten der Konfession einschließlich der Konfessionslosigkeit keine 
Rolle spielen. Konfession sei ein »unsachliches Auswahlkrilerium«". 

4. Das Kreuz im Klassenzimmer und der Fall Seler 

a) In naher Zukunft wird das BVerfG50 den »Fall Seler« entscheiden. Hierbei sind 
grundsätzliche Aussagen zur grundrechtlichen Stellung .dissidentischer« Schüler 
und Eltern sowie (hoffentlich) zur weltanschaulichen Neutralität des Staates in öf­
fentlichen Einrichtungen zu erwarten. 
Vorangegangen war ein jahrelanger Kampf zwischen anthroposophisch eingestellten 
Eltern und Schulbehörden; er wurde beiderseits erbittert geführt. Organe des Frei­
staats Bayern entwickelten eine ungewöhnliche Unterdrückungsenergie . Es kam zu 
wiederholten Polizei besuchen. Mehrfach hielt sich die Schulleitung nicht an die Ab­
rede, das ca. 80 cm große Kreuz mit Korpus an der Vorderseite des Klassenzimmers 
durch ein kleineres ohne Korpus an der Seitenwand zu ersetzen. Als es deswegen zu 
gelegentlichen Schulstreiks der drei Kinder kam, wurde den Eltern schließlich sogar 
mehrfach der Entzug des Sorgerechts für die Kinder angedroht. Der Vater wurde 
einer psychiatrischen Zwangsuntersuchung zugeführt, die allerdings aufgrund einer 
Entscheidung des LG Regensburg nach r 1 Tagen eingestellt werden mußte. Schule, 
Landrat, Regierungspräsident und der Ministerialdirigent des Kultusministeriums 
kämpften gegen die das schulische Ordnungsgefüge so hartnäckig störende Dissi­
dentenfami lie. 
Der Fall erfuhr lediglich bei einem Teil der lokalen Presse Beachtung. Dabei lassen 
die äußeren Fakten und die schriftlichen Äußerungen der Behörden ein erschrecken­
des Staats- und Grundrechtsverständnis erkennen, das selbst vOr (vielleicht uner­
kannten) Zynismen nicht zurückschreckt. Hierzu muß auf die vo rliegende ausführ­
liche Falldokumentation 5' mit faksimilierter Wiedergabe behördlicher Schreiben 
verwiesen werden. 

b) Lediglich hingewiesen sei auf den hierzu ergangenen Beschluß des VG Regens­
burg vom l. 3. 1991 gemäß § 123 VwGO, wonach eindeutig keine Grundrechte ver­
letzt seien. Die Entscheidungsgründe sind auf ihre Art bemerkenswert, und Renck 
hat sie - kollegial vornehm - kritisch kommentiert!'. Der 7. Senat des BayVGH hat 
über die Beschwerde angesichts der Bedeutung des Falls erstaunlich schnell entschie­
den und mit Beschluß vom 3. 6.199' die Beschwerde zurückgewiesen5'. Obwohl der 
Senat bereits den Anordnungsgrund zur Entfernung der Kreuze verneinte, war es 
ihm offenbar ein Anliegen, den Antragstellern die verfassungsrechtliche Aussichts­
losigkeit ihrer bereits erhobenen Klage VOr Augen zu führen. Es kann hier nicht im 
einzelnen dargestellt und analysiert werden, daß und wie sich die Entscheidungs­
gründe im Rahmen der aus der christlich-juristischen Apologetik bekannten Begriffe 
(Toleranzgebot; keine Benachteiligung der Mehrheit, die eine religiöse Erziehung 
wünscht, Spielraum des Landesgesetzgebers, Bildungsziel der Ehrfurcht vor Gott, 

Zumutbarkeit der Einsch ränkung der negativen zugunsten der positiven Religions­
freiheit, Einschränkung der Glaubensfreiheit in öffentlichen Anstalten) bewegen. 

49 BVerwG NJW '989.9'" 
5Q nVerfG I BvR 108719 1. 
51 Ket:zerbrie{c J1116 (1989), H-65; 21 (1990). 5}-58, jewt'ils Freiburg: Ahriman. 
51 VG Regensburg BayVBI 1991, HS mit Anm. Renck ebenda S. H6f. 
53 B:l.yVGH NVwZ 199 1, 1099 - 7 CE 91.1014. 
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Der Entscheidung licgt etwa folgendes Argumentationsmuster zugrunde: 
A Reügionsfreiheit - weltanschauliche Neutralität - Missionsverbot 
B Die Schule als Ort der Glaubensausübung und Unterstützung religiöser Erzie­

hung der Eltern 
a) Kollision unterschiedlicher Wertvorstellungen im grund rechtlich geschützten 
Bereich 
b) Wille der Mehrheit, Geschichte und Herkommen, Ehrfurcht vor Gott, Tole­
ranz, Zumutbarkeit, Geringfügigkeit der Grundrechtsbeeinträchtigung 

C Auseinandersctzung mit kritischer Literatur, Problematisierung vorhandener 
Rechtsprechung, Feststellung des Mehrheitswillens, gesell scha.ftliche Verände­
rungen, VeralJgemeinerungsfähigkeit des Ergebnisses: Fehlanzeige 

D Die Minderheit unterliegt, ihr Grundrecht ist aber nicht verletzt. Die christliche 
Tradition siegt, aber der Grundsatz der weltanschaulichen Neutralität des Staates 

ist nicht angetastet. 
Immerh.in räumt der BayVGH in einem weiteren Beschluß vom gleichen Tag'" ein, 
ein Erfolg in der Hauptsache erscheine nicht als "schlechthin ausgeschlossen«; aller­
dings sei die Erfolgschance "so weit entfernt, daß die Versagung von Prozeßkosten­
hilfe auch verfassungsrechtlich gerechtfertigt« sei. Der Erste Senat des BVerfG be­
urteilte den Fall vorläufig etwas vorsichtiger!!. 
c) Demgegenüber drängt sich dem bei der Rechtsanwendung nicht trad.itionell­
christlich Fixierten folgende Überlegung auf: Wenn das Kreuz im Klassenzimmer 
einer allgemeinen Schule eine Beeinflussung im Sinn allgemeiner Christlichkeit dar­
stellt, so fordert die Frage nach seiner Verfassungsmäßigkeit angesichts der oben 
ausführlich vorgestellten Entscheidungen des BVerfG von t975 die Antwort herdus: 
Selbstverständlich ist das verfassungswidrig! Da aber diese AntWOrt bei einer poli­
tisch einflußreichen Minderheit Empörung hervorruft und bei fragen vOn ideologi­
scher Bedeutung immer Vorsicht am Platze ist, kann auf eine Begründung nicht 
verzichtet werden. Dies gilt umso mehr, als § 13 der BayVSehO von 1983 den Satz 
enthält: ,,[n jedem Klassenzimmer ist ein Kreuz anzubringen.« 
d) In der allgemeinen öffentlichen Schule stellen sich rein formal dieselben Fragen 
wie beim Kreuz im Gerichtssaal: 
- Hat der weltanschaulich neutrale Staat überhaupt die Kompetenz, Glaubenssym­
bole zu erab.lieren bzw. gegenüber dem Sachaufwandsträger zu dulden' 
- Werden dadurch Grundrechte, nämlich die Glaubensfreiheit bzw. das Elternrecht 
VOn Niduchristen verletzt? 
Vor diese Fragen sah sich auch das BVcrfG schon gestellt. In seinem Beschluß vom 
17.7. 197316 vertrat es folgende Auffassung: -Der Zwang, entgegen der eigenen re­
ligiösen oder weltanschaulichen Überzeugung in einem mit einem Kreuz ausgestat­
teten Gerichtssaal verhandeln zu müssen, kann das Grundrecht eines Prozeßbetei­
ligten aus Art. 4 Abs. 1 GG verletzen.« Für den Streitfall (75 cm hohes Standkreuz 
auf dem Tisch eines Verwaltungsgericht; ehemals deutscher, jetzt israelischer Pro­
zeßbeteiligter) hat es die Grundrechtsverletzung bejaht und die - gedanklich vorge­
lagerte - Frage des objektivrechtlichen VerstOßes gegen den verfassungsrechtLichen 
Gnrndsatz der Nichtidentifikation dahingestellt gelassen. bedauerlicherweise. Mit 
letzterer Frage hat sich bisher anscheinend nur Böckenförde eingchend auseinander­
gesetzt l7, freilich ohne damit bei den entscheidenden Stellen viel Anklang zu finden. 

54 BayVGH ß. v. ) . 6. 1991 - 7 C 91.1015 (unveroff.). 
55 BVerfG 'I. 5.IL 199t - I ßvR 1087191, jetzt in: NVwZ 199:2., 52. 
56 BVeriGE }~. } 66 ~ . !'.IJW 1973.2196; s. hierzu die wegen ihrer unverhullten Ideologie bemerkcnswcne 

abI. Anm. 'Ion Rufncr !'4JW 1974.49' f. mir Erwiderung E. Fischer NJW 1974. 118S r. 
57 Bockcnforde ZevKR 20 (197S). \ 1~147. Diese Abhandlung basien auf einem fur die kath. BischOfe 

59 
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60 Er unterscheidet zu Recht zwischen dem Bereich des Staats als Träger ursprünglicher 
Hoheitsfunktionen und den Bereichen, in denen der Staat Teile des "gesellschaftli­
chen Lebens in seine Obhut nimmt«. In ersteren Bereichen - dazu gehört die Recht­

sprechung - gelte eine distanzierende Neutralität i. S. der Nichtidentifikation. Hier 
gilt: Der Staat "schützt vOr Übergriffen der Kirchen oder Weltanschauungsgemein­
schaften und gestaltet seine eigene Ordnung als weltliche Ordnung«; der Staat ist 
nicht nur bekenntnisneutral, wie im 19.Jahrhundert. sondern seit Weimar auch »re­
ligionsneutrak Das bedeutet. daß Kreuze in Gerichtssälen, Orten repräsentativer 
Öffentlichkeit, eine prinzipienwidrige Selbstdarstellung des Staats bedeuten und ge­
eignet sind. das öffentliche Vertrauen in die staatliche Rechtsprechung als eine reli­

giös-weltanschaulich neutrale zu beeinträchtigen. Unter keinem denkbaren Ge­
sichtspunkt - wie Böckenförde detailliert ausführt - sind Kreuze in Gerichtssälen 
mit dem Verfassungsgebot der weltanschaulichen Neutralität zu vereinbaren. 
Anders als Gerichtssäle gehören Schulen nach Böckenförde auch zum Bereich des 
gesellschaftlichen Lebens. Dort gelten zwar andere Grundsätze, aber das bedeutet 
nicht ohne weiteres die Zulässigkeit von Schul kreuzen in der »Schule für Alle«. 
wozu sich Böckenförde nicht näher äußert. Auch wenn man mit der h. M. sagt, hier 
gelte "offene« oder "positive« Neutralität. bei der Weltanschauungen als tragende 
Lebensmächte anerkannt sind, so daß sich die Bürger (Schüler) insoweit bis zu einem 
gewissen Grad entfalten können. so bedeutet das wegen des Gleichbehandlungs­

grundsatzes nicht die (alleinige) Zulässigkeit von Schulkreuzen als Angebot für 
christliche Schüler. Denn Schule ist ein Ort des Lernens als öffentliche Einrichtung. 
ausgestaltet von Amtspersonen nach staatlichen Lehrplänen unter staatlicher Auf­
sicht. Schule ist daher kein Ort beliebiger Ausübung eines persönlichen Bekenntnis­
ses, wie andere Stätten der Arbeit auch. Weltanschauliche Äußerungen mögen - je 
nach Zusammenhang mit einem weltanschaulich neutralen Lehrziel, dieses ggf. mit 
christlich-kulturellem Bezug - als subjektive Meinungen von Schülern unbeschränkt 
zulässig sein; für Lehrer als Amtspersonen gilt das mit der gebotenen Mäßigung. 
Einen Rechtsanspruch auf eine spezielle Glaubensäußerung unabhängig von einem 
neutralen Unterriclmthema kann es wegen Art. 7 Abs. I GG (staatliche Schulauf­

sicht) in einem auf täglich wenige Stunden beschränkten Unterricht nicht geben. 
Ungeachtet der Offenheit des Unterrichts für weltanschauliche Fragen bedarf aber 
jedc Identifizierung mit einer bestimmten Weltanschauung sraatlicherseits einer be­
sonderen verfassungsrechtlichen Legitimation. die es in einer allgemeinen Schule 

aber nicht gibt. 
Für Kreuze in Klassenzimmern gilt insbesondere: Sie vermitteln über ihre bloße 
Anwesenheit hinaus »den Eindruck einer weitergehenden Bedeutung. Denn das 
Kreuz als Sinnbild des Leidens und der Herrschaft Christi gilt vOn alters her als 
symbolischer Inbegriff des christlichen Glaubens.« » ... jedenfalls liegt dann. wenn 
ein Gebäude oder ein Raum mit einem Kreuz versehen wird, auch heute der Ein­

druck nahe, dadurch solle eine enge Verbundenheit mit christlichen Vorstellungen 
bekundet werden.« Das Kreuz ist "das markante Symbol des christlichen Glau­
bens ... « Soweit das BVerfG,8• Da aber, wie dargelegt, weder der Staat objektiv­
rechtlich berechtigt ist. Kreuze in Klassenzimmern anzubringen oder zu dulden". 
noch Eltern oder Schüler einen Rechtsanspruch auf christliche Ausschmückung von 

Nordrhein~Westfal("ns erH;Jlleten Gutachten, das aber nicht In das Verb hren vor dem BVerfG einge­
bracht wurde. Überhaupt haben sich die Kirchen in der Frage der KU.'UZt' in Gencht.~ sllcn zurückgc­
halren. 

58 Zit.1.te JUS BVerfG NJW '97), 219nh.197f., s. Anm. 56. 
59 Wa.s ebenso für Aulen, Treppenhaul-"er und Le.hrcrzimmer gilt; :lncleres mag fur die private AU SS tattung 

der Zimmer von Eillzclpersonen ~l'lten. 
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Unterrichtsräumen im Sinne der Gläubigkeit haben, übt somit der Staat durch die 

Kreuze gegenüber Dissidenten ungerechtfertigte Zwänge aus, "unter dem Kreuz « -
zusätzlich zum verfassungsrechtlichen Kompetenz,versroß - unterrichtet zu werden: 
eine jahrelange ständige einseitige Beeinflussung, die dem Schüler unmittelbar vor 
Augen führt, was die »richtige« Weltanschauung ist. Daher rühren wohl auch die 

Probleme der Schule im Fall Seler, das massive Kruzifix an der Vorderwand gegen ein 
schlichtes kleines Kreuz an der Seite zu tauschen. Wenn das keine weltanschauliche 

Beeinflussung ist, was dann) Liegt aber eine unerwünschte religiöse Beeinflussung 
vor, so ist das ein krasser Verstoß gegen die Rechtsprechung des BVerfG und die 

Bindungswirkung der einschlägigen Entscheidung aus dem Jahr 1975. 
Das VG Regensburg und der BayVGH hätten sich über § I} VSchO - eine Rechts­
verordnung - im Rahmen der inzidenten Prüfung der Vereinbarkeit mit dem Grund­

gesetz hinwegsetzen und wegen offensichtlicher Verfassungswidrigkeit der Schul­

kreuze, zumindest wegen erheblicher Erfolgsaussichten die begehrte einstweilige 

Anordnung gem. § 12} VwGO erlassen sollen, statt sie nach logisch fragwürdigen 
Darlegungen zu verweigern. Eher hätte es zumindest nahegelegen, wie später das 
BVerfG von offenen Verfahrensaussichten auszugehen und unter dem Gesichtspunkt 
der Vorwegnahme der Hauptsache den vorläufigen Rechtsschutz zu versagen60 . 

e) Für die Verfassungswidrigkeit des Kreuzes in der Schule sprechen noch weilere 
Gründe: 
Bekanntlich haben ober- und höchstrichterliche Rechtsprechung das Tragen speziel­
ler religiöser Kleidung von Lehrern im Schulgebäude untersagt (Bhagwan-Fälle) mit 
erwa folgender Begründung: »Der ASt. sieht es als einen Teil seiner Religionsaus­

übung an, Kleidung nur in den von seiner Religionsgemeinschaft gewählten Far­

ben. zu tragen, auch als Lehrer im Unterricht. Daraus kann sich eine religiöse 
Beeinflussung der Schüler ergeben ... Daraus ergibt sich, daß das Auftreten eines 
Lehrers im Unterricht in bhagwan-typischer Kleidung eine religiöse Werbung be­
wirkt. Diese Gefahr steht im Gegensatz zum Neutralitätsgebot der Schule auf dem 
Gebiet der Religion und des Glaubens.«6' Es geht um die »Fernhaltung etwaiger mit 
dem Schulauftrag unvereinbarer Suggestions- und Werbewirkungen«, die Vermei­

dung des »von der Verwendung der religiösen Symbole als solcher ausgehenden 
Ri sikos unterschwelliger, rational nicht beherrschbarer Einflußnahme«6,. 

Mit Urteil vom). 5. 1988 hat das Bundesverwal tungsgerich(6) seine Auffassung dar­
gelegt, bei der Entscheidung über die Zulassung eines Schulbuchs habe die Schul­
verwaltung den Grundsatz staatlicher Neutralität und Toleranz in der Erziehung zu 
beachten, was die Verwendung indoktrinierender Schulbücher ausschließe. Die hier­

gegen erhobene Verfassungsbeschwerde wurde mangels Erfolgsaussicht nicht zur 
Entscheidung angenommen6.: Das Neutralitätsgebot werde erSt verletzt, wenn eine 
gezielte Beeinflussung im Dienst einer bestimmten politischen, ideologischen oder 
weltanschaulichen Richtung stattfindet. Das ist aber beim Schulkreuz gerade eindeu­
tig der hU. 
Dem VG Regensburg und dem BayVGH hätten im Fall Selcr auch Literatur zum 
Aspekt des Rechts auf freie Selbstentfaltung (»Mündigkeitsziel") zur Verfügung ge­
standen·! . 

60 S. Anm. p und S}. 54. 
61 B' yVGH NVwZ 1986, 4°5 / 4°5 . 
6, M. Stock JuS 1989, 654/ 6 )8: Bhagwan-FoU. 
6) BVerwGE 79, '98 ~ NVwZ '988, 9,8. 
64 B. \I, 9· 2.1989. NVwZ 1990, 54. 
65 Z,B. Stock JuS 1989. 654/6S7; Niehues, Schul- und Pnifungsrccht, 1. A. 198), 210fL; Heymann-Stl'in 

AdR 97 (, 97 ,j, '09 ff. 
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Auch rundfunkrechtliche Aspekte hällen hilfreich sein können: Bekanntlich ist es 

seit langem ständige RechtSprechung des BVerfG, daß der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk der Meinungsvielfalt zu dienen hat. Gerade eben hat das BVerfG mit 
seinem Urteil vom 5.2.199166 festgestellt: -Die Kontrollgremien des Rundfunks 

sollen nicht der Repräsentation organisierter Interessen oder Meinungen , sondern 

der Sicherung der Meinungsvielfalt im Rundfunk dienen. « Ausgerechnet in der 

Schule, wO es um besonders beeinflußbare Menschen geht, die dem Lehrer und der 

SchulJeiwng immer unterlegen sind, soll das Verbot der ideologischen Meinungsmo­

nopolisierung nicht gelten? Jedenfalls nicht bezüglich der christlichen Religion? Da­

bei untersagt es die RechtSprechung Lehrern sogar, etwa Anti-Atomkraft-Plakellen 
zu tragen, weil das einseitig beeinflussen kann6,. 

f) Bei der gesamten Argumentation ist zu beachten, daß es beim Kreuz im Klassen­
zimmer nicht um eine Kollision von Grundrechten christlicher und nichtchrisliicher 
Schüler geht- wozu das BVerfG vo rerst freilich zu tendieren scheint68 -, sondern um 

die Frage der weltanschaulichen Neutralität (Nichtidentifikation) und die Weltan­
schauungsfreiheit der Nichtchristen. Denn christliche Schüler bzw. Eltern haben ja 

keinen grundrechtlichen Anspruch auf Ausstattung der Schul räume mit einem 

Kreuz , genausowenig, wie sie einen Rechtsanspruch darauf haben, daß ein Schulge­

bet abgehalten wird (so zum Letzteren das BVerfG). Fragen der Toleranz und Zu­

mutbarkeit spielen daher keinerlei Rolle69. Und daß zwischen einer auf Freiwilligkeit 

beruhenden Glaubensausübung von Grundrechtsträgern wie einem Gebet und ei­
nem fest und von Amts wegen angebrachten GlaubenssymboJ ein entScheidender 

Unterschied besteht, sollte - entgegen der Auffassung des BayVGH'o - keiner wei­

teren Begründung bedürfen. 

g) Entgegen der Auffassung des 7. Senats des BayVGH hätte die Schulkreuz-Ent­
scheidung des Schweizerischen Bundesgerichts VOm 26.9.1990 durchaus mit Gewinn 

zur Beurteilung herangezogen werden können. Das Gericht sah - im katholischen 

Kanton Tessin- die rel.igiöse Neutralität des Staates verletzt. Mjr seiner Begründung, 

in der es wesentlich auch auf die Verletzung religiöser Überzeugungen der Minder­

heit abhob, hatte es erkennbar wenig Schwierigkeiten". 

Das Ergebnis hätte aus vielerlei Gründen nur lauten können: Das Kreuz in allge­

meinen Schulen widerspricht eindeutig dem Grundgesetz! Man darf mit Spannung 

erwarten, wie das BVerfG den Sachverhalt beurteilt. 

IV Ausblick 

Es wäre zu hoffen, daß sich allmählich in allen Teilen der Bundesrepublik auch 

praktisch die Auffassung durchsetzt, daß der Glaubensstaat - nach einer langen und 

66 BV,rfG NJW 1991.899. LS 5'. 
67 BVerwG U.\'. 25.1.1990- 2 C ~o.S8. 
68 BVerfG NVwZ 1992. 52. 
69 Rcnck B'yVBI 198o. JJSf. (5<:hulgebec) und B'yVBI 1991, J46f. (Schulkreuz). 
70 BVerfG NVwZ 1991, 1099. 
7' SchwL'i"l.en~t:hes Bundesgerich( EuGRZ '991,89, C. v. 26. 9· '990. Dort worclich: .. Es Ist ... begrc.f1ich, 

daß jemand, der die öHendirh(· S,hule bc:>udlt, 1Il der Zur~<.:haustelluog eines: solchen Symbols den 
Willen slt!hr, die Auffas~uogen der christlichen Religion im Unterridusstoff z.u verwenden oder den 
Umerricht unter den Einfluß di~ser R~ligion 2.U .s tellen. Es ist .luch nicht ausgeschlossen, daß einige 
Personen slch in ihren rcligio~~n Ubeneugungen verletzt fuhlcr., wenn in der Schule d3ucrnd ein Symbol 
einer Religion gegenwanig ISt , d!':r .q!,.' nlebt angehoren. Das kann nicht unbedeutende Auswirkungen 
haben, vvr allem a~l( die geistige Enlwlcklung der Schuler und auf ihre religiosen Ubcrtcugungen ... " 
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blutigen Entwicklung - der Geschichte angehört7" der Staat kein religiöses Mandat 
hat und in einer Zeit zunehmender Säkularisierung die Aufrecllterhaltung 

quasichristlicher Strukturc.n des staatlich-öffentlichen Lebens in einem - theoretisch 

- weltanschaulich neutralen Staat auch praktisch immer fragwürdiger wi rd". 

(3.3. O. 94f.). Llt.: P. Karlen , Religiose Symbole in Drfentlichen Raumen. m: Schwei1.erisches Zentf:!l· 
blatr rur StaJ.t~- und Vcrwalrungsrechr (281) 90 (1989).18. 

72 P3wlowsk.i (rn. -15). "L~' . 
73 G. Curmak sowie,.' E. h~ !..: hl.;r (I:n. 4) , ~owic let:t.terer 10: MatcnaiLen und '-nformationen tur Zeil (MIZ) 

1986 H.l, S. I-VIII; v~1. neuerd.ings die wegweisende Kritik protestantischer Autoren : Muller-Volbehr 
ZRP 1991, J45 ff. unJ H . Weber ZevKR J6 (1991), '53 fi. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-1-46 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 06:03:23. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1992-1-46

